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AUS DEM GEMEINDERAT

Kurzbericht der Gemeinderatssitzung vom 25. 
Oktober 2022 (vorbehaltlich der Protokollgenehmi-
gung durch den Gemeinderat) 

Bekanntgaben / Anfragen

a) Am Spielplatz Unterkonnersreuth wurde vom Bau-
hof in der KW 40 mit den Vorbereitungen begonnen. 
Hier wurden Fundamente ausgehoben sowie alles für 
die Montage vorbereitet die in der KW 41 erfolgte. 
Sobald die Spielgeräte durch den Spielplatzprüfer ab-
genommen und fertiggestellt wurden, werden wir 
den Spielplatz freigeben.

b) Nachdem am 03.10.2022 die Verlängerung der 
Baugenehmigung vorlag, hat der 2. Bürgermeister 
Jürgen Weigel am 04.10.2022 und der Oberbürger-
meister Thomas Ebersberger am 06.10.2022 die Nut-
zungsvereinbarung für die Zweigstelle unterschrie-
ben. Somit wird die Stadt Bayreuth zunächst für zwei 
Jahre (mit der Option der Verlängerung um ein Jahr) 
die Zweigstelle für Kinder aus dem Stadtgebiet als 
KiTa nutzen.

c) Am 13.10.2022 wurde der Gemeinde die Klage der 
3 Unterstützer des Bürgerbegehrens gegen den Ab-
lehnungsbescheid der Gemeinde zur Nichtzulässig-
keit des Bürgerbegehrens zugestellt. Die Gemeinde 
Heinersreuth hat für das eventuell anstehende Ver-
fahren vor dem Verwaltungsgericht einen Rechtsan-
walt mandatiert.

d) Am 13.10.2022 fand eine Großübung der Feuer-
wehr bei OGTS und KiTa statt.

e) Schließung Schulturnhalle aufgrund gravierender 
sicherheitsrelevanter Mängel ab dem 13.10.2022. 
Die Behebung der gravierendsten Mängel wird sich 
auf 2.800 € netto pro seitlichem Gerätetor (1 Tor 
wird repariert, 1 Tor wird außer Betrieb genommen) 
zzgl. Entsorgungskosten und ca. 1.000 € netto für den 
Boden belaufen. Die Gesamtkosten von ca. 5.000 € 
werden vom 2. Bürgermeister beauftragt. Mit diesen 
Maßnahmen wird die Halle notdürftig so ertüchtigt, 
dass ein sehr eingeschränkter Schulsport (keine Ge-
rätenutzung, da die Aufnahmen im Boden fest ver-
schlossen werden müssen, keine Fußballtore, keine 
Basketballkörbe) und ein eingeschränkter Vereins-
sport wieder ermöglicht werden kann.

Anträge

a) Antrag Landjugend vom 22.09.2022

Beschluss mit  13  :  0  Stimmen

(Gemeinderat Maximilian Holl wegen Art. 49 Abs.1 
GO von Beratung und Abstimmung ausgeschlossen)

„Dem Antrag wird zugestimmt. Die notwendigen 
Mittel i.H.v. maximal 3.750 € (15% aus 25.000 €) sind 
im Haushalt 2023 vorzusehen.“

b) Antrag Habo-Reisen
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Beschluss mit  14  :  0  Stimmen

„Die Gemeinde Heinersreuth verlängert den 
vereinbarten Dieselzuschlag zunächst bis zum 
31.12.2022.“

Bauanträge, Bauvoranfragen und Freistellungen

a) Bauantrag auf Errichtung eines EFH mit Doppelga-
rage auf Fl.Nrn.71/3 und 71/4, Gem. Cottenbach (Ein-
beziehungssatzung Nr. 2 für Cottenbach)

Beschluss mit  13  :  1  Stimmen

„Dem Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilien-
hauses mit Doppelgarage auf Fl.Nrn. 71/3 und 71/4, 
Gem. Cottenbach wird das gemeindliche Einverneh-
men erteilt.“ 

b) BV 1668/2021 versagtes Einvernehmen für Fl.Nr. 
43/2, Gem. Heinersreuth- Anschreiben des LRA BT

Nachdem die Antragstellerin den erforderlichen Stell-
platzbedarf auf dem Grundstück Fl.Nr. 298/9, Gem. 
Heinersreuth nachgewiesen hat (Dienstbarkeit), for-
dert das LRA Bayreuth die Gemeinde Heinersreuth 
auf, das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 
BauGB zu erteilen. Die Ersetzung des Einvernehmens 
wurde angedroht. 

Nach Prüfung der Sachlage auf dem dienenden 
Grundstück, kann jedoch festgehalten werden, dass 
das Grundstück in derzeitigem Zustand nicht als Stell-
platz genutzt werden kann. Aktuell ist also auf dem 
dienenden Grundstück kein Parken möglich. Daher 
wird empfohlen, das Einvernehmen weiter zu versa-
gen.

Beschluss mit  14  :  0  Stimmen

„Für die beantragte Nutzungsänderung auf Fl.Nr. 
43/2, Gemarkung Heinersreuth wird das gemeindli-
che Einvernehmen weiterhin verweigert. Die recht-
lich gesicherten Parkplätze sind tatsächlich weder 
vorhanden noch kurzfristig nutzbar.“

c) Freistellung: Anbau an ein bestehendes Wohnhaus 
auf Fl.Nr. 120/4 Gem. Altenplos (Bergstraße)

Widmung der Fl.Nrn. 29/8 und einen Teilbereich der 
Fl.Nr. 301/8, Gem. Heinersreuth zur Ortsstraße

Im Zuge der Planungen für eine Bebauung des Grund-
stücks mit der Fl.Nr. 34/2, Gemarkung Heinersreuth 
wurde festgestellt, dass die Fl.Nr. 29/8 und ein Teil-
bereich der Fl.Nr. 301/8, Gem. Heinersreuth nichtzu-
treffend als Ortsstraße gewidmet sind.

Beschluss mit  14  :  0  Stimmen

„Der Gemeinderat widmet die Seitenstraße der 
Kulmbacher Straße mit den Fl.Nrn. 29/8 und einen 
Teilbereich der 301/8, beide Gemarkung Heiners-
reuth gemäß Art. 6 BayStrWG zur Ortsstraße mit der 
Widmungsbeschränkung: Tonnagebegrenzung 7,5t. 
Träger der Straßenbaulast ist somit die Gemeinde 
Heinersreuth.“

Bebauungsplan „Untere Lerchenbühlstraße“

a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen

Stellungnahme des vom Bauvereins mandatierten 
Fachanwaltes:

Es wird moniert, dass kein besonderer Wohnbedarf 
i. S. v. §9 Abs. 1 Nummer 8 BauGB begründbar wäre. 
Dies kann dahingehend abgewogen werden, dass der 
Bebauungsplan sich künftig nur noch ausschließlich 
auf die aus städtebaulichen Gründen festzusetzende 
Absicht der Gemeinde stützt, Flächen für die soziale 
Wohnraumförderung vorzusehen (§9 Abs. 1 Nummer 
7 BauGB).

Des Weiteren wird die Festsetzung kritisiert, dass im 
Plangebiet eine Tiefgarage vorgesehen ist, die in ab-
sehbarem Zeitraum kaum umsetzbar wäre. Eine Rea-
lisierung ist daher selbst im langfristigen Planungs-
horizont kaum zu erwarten. Dies kann dahingehend 
abgewogen werden, dass die Festsetzung im zu bil-
ligenden Entwurf des Bebauungsplans ersatzlos ent-
fallen ist.

Die nach Ansicht des Anwalts fehlerhafte Festsetzung 
von Stellplätzen kann dahingehend abgewogen wer-
den, dass diese ersatzlos entfällt, da die Stellplatzfra-
ge bereits ausreichend durch die GaStellV geregelt ist.

Das abschließend kritisierte und nach Meinung des 
Fachanwaltes nicht ausreichend berücksichtigte Tren-
nungsprinzip wurde vorliegend sehr wohl beachtet: 
1. stellt die B85 eine deutliche Zäsur dar, die schon 
für sich genommen eine Trennung manifestiert und 
2. wurde in der „3. Änderung Äußere Kulmbacher 
Straße“- die Ausweisung eines Sondergebietes mit 
Ärztehaus, Tages-, Kurzzeit- und Beatmungspflege 
und Wohnen im Obergeschoss beschlossen, welches 
als idealtypischer Puffer zwischen GE und WA dient.

Stellungnahme AZV Rotmaintal: Grundstücke bereits 
erschlossen, weitere Anschlüsse daher ausschließlich 
auf eigene Kosten, Hinweis auf die Berücksichtigung 
von Vorgaben für Regenrückhalt, sofern Neubauvor-
haben verwirklicht werden sollen

Stellungnahme Amt für Denkmalpflege: Hinweis auf 
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG
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Stellungnahme WWA Hof: Hinweis auf Umgang mit 
Schutzgut Mutterboden
Stadt Bayreuth: keine Einwendungen.
LRA Bayreuth: Aus städtebaulicher sowie baupla-
nungsrechtlicher Sicht bestehen gegen die Planungen 
grundsätzlich keine Einwendungen. Alle darstelleri-
schen und gliederungstechnischen Hinweise wurden 
im aktuellen Entwurf beachtet. 

Beschluss mit  14  :  0  Stimmen

„Die Gemeinde Heinersreuth trägt dem Abwägungs-
gebot gem. §1 Abs. 7 BauGB dahingehend Rechnung, 
dass im aktuellen Entwurf des Bebauungsplanes aus 
städtebaulichen Gründen nur noch Flächen für die 
soziale Wohnraumförderung vorzusehen sind. Des 
Weiteren entfallen die Festsetzungen zur Tiefgarage 
und zu den Stellplätzen völlig. Dem Argument des 
nichteingehaltenen Trennungsprinzips wird die Neu-
ausweisung des Sondergebietes als Puffer entgegen-
gehalten.“

b) Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Nachdem nun alle Einwendungen und Bedenken be-
züglich der Planung behandelt und beschlussmäßig 
abgewogen worden sind (§1 Abs. 7 BauGB), kann die 
Gemeinde Heinersreuth die Billigung und Auslegung 
des Bebauungsplanentwurfes „Untere Lerchenbühl-
straße“ beschließen. 

Beschluss mit  14  :  0  Stimmen

„Die Gemeinde Heinersreuth billigt den vorliegenden 
Entwurf des Bebauungsplanes vom 17.10.2022 und 
beauftragt die Verwaltung mit der Beteiligung der 
Träger der öffentlichen Belange und der sonstigen Öf-
fentlichkeit gem. §§3 Abs.2 und 4 Abs. 2 BauGB.“

Asphaltierung Seitenstraße „Cottenbacher Straße“

Nach der Wasserleitungssanierung 2021 in der Cot-
tenbacher Straße möchte der Landkreis Bayreuth im 
Frühjahr 2023 die Kreisstraße neu asphaltieren. Um 
mögliche Synergien zu nutzen, schlägt die Verwaltung 
vor, die Seitenstraße „Cottenbacher Straße“ mit zu 
sanieren. Die Ausschreibung würde über ein eigenes 
Los vom Ingenieurteam Bayreuth mitorganisiert. 

Kostenschätzung Ingenieurteam Bayreuth: 
ca. 60.000 €

Beschluss mit  14  :  0  Stimmen

„Die Gemeinde Heinersreuth schließt sich der 
Ausschreibung des Landkreises Bayreuth an und 
beauftragt das Ingenieurteam Bayreuth mit der 
Ausschreibung der Leistungen als separates Los. 
Ausreichend Haushaltsmittel finden sich bei HhSt.: 
630.9421, 630.9501.“

Heizzentrale – Vergabe Leistungsphasen 1-3

Nach der aktuellen Beschlusslage ist der Bau der drin-
gend benötigten Heizzentrale weiter voranzubringen. 
Die für die Gemeinderatsitzung vom 24.05.2022 
eingeholten Angebote für die Heizzentrale der Leis-
tungsphasen 1-3 behalten nach Rücksprache mit den 
Büros ihre Gültigkeit. Zwei Angebote liegen vor, sowie 
eine Absage. 

Das wirtschaftlichste Angebot wurde vom Architek-
turbüro Kupfergrau aus Bayreuth mit 24.066,60 € ab-
gegeben.

Beschluss mit  12  :  2  Stimmen

„Die Gemeinde Heinersreuth vergibt den Auftrag für 
die Leistungsphasen 1-3 zur Errichtung einer Heizzen-
trale für 24.066,60 € brutto an das Architekturbüro 
Kupfergrau aus Bayreuth. 

Folgende Vorgaben sollen bei der Planung beachtet 
werden:

1. Zentrale, nachhaltige Wärmeerzeugung als Nah-
wärmeversorgung für Turnhalle, Schule, Kinder-
garten Haupthaus, OGTS/KiTa (die Wärmepum-
pe des Neubaus ist vor allem im Sommerbetrieb 
zwingend in das System miteinzubeziehen) und 
Puffer (Geflügelheim, Anwohner, etc.),

2. Errichtung mit Pultdach und PV-Anlage,

3. Standort auf dem alten Sportplatz im Hang,

4. Notstromaggregat und

5. Kletterwandmöglichkeit.

Ausreichend Haushaltsmittel finden sich bei der 
HHSt. 211.9422.“

Abbruchstatik – Vergabe

Nachdem vom Ingenieurbüro Ruppert & Felder das 
Gutachten der Hangbeschaffenheit sowie das Boden-
gutachten vorliegt, kann das Ingenieurbüro für Trag-
werksplanung Gumtow die erforderliche Abbruchsta-
tik vorbereiten.

Angebot vom Ingenieurbüro Gumtow:

• Genehmigungsstatik incl. Zeichnung bezüglich 
der Hangsicherung mit Vernagelung gemäß Bau-
grundgutachten – 3.451,00 € brutto

• Turnhallenstatik, Abbruchstatik – 2.618,00 € brut-
to

Baustellenbesuche und Protokolle sowie gegebenen-
falls erforderliche erneute Berechnung der Hang-
sicherung oder Abbruchstatik nach Zeitaufwand, da 
der Aufwand jetzt noch nicht abgeschätzt werden 
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kann.

Beschluss mit  14  :  1  Stimmen

„Die Gemeinde Heinersreuth vergibt die Aufträge für 
die Genehmigungsstatik bzgl. der Hangsicherung für 
3.451,00 € brutto und für die Turnhallenstatik/Ab-
bruchstatik für 2.618,00 € brutto an das Ingenieurbü-
ro Gumtow aus Bayreuth. Ausreichend Haushaltsmit-
tel finden sich bei der HHSt. 211.9401.“

Aufhebung des unter TOP 18 der Septembersitzung 
gefassten Beschlusses zum Standort Jugendpavillon

a) Bei der Prüfung der Leitungsverläufe hat sich erge-
ben, dass die Errichtung des Pavillons am beschlosse-
nen Standort Spielplatz Denzenlohe nur sehr aufwen-
dig umgesetzt werden könnte. Daher sollte der unter 
TOP 18 der Gemeinderatssitzung vom 27.09.2022 ge-
fasste Beschluss aufgehoben werden. 

Beschluss mit  15  :  0  Stimmen

„Die Gemeinde Heinersreuth hebt den am 27.09.2022 
unter TOP 18 gefassten Beschluss auf.“

b) Da sich die Standortsuche als sehr schwierig gestal-
tet, hat die Verwaltung die Konditionen für einen Ver-
tragsrücktritt angefragt. Der Hersteller bietet an, für 
833 € brutto auf eine Vertragserfüllung zu verzichten. 
Folgende Optionen wurden diskutiert:

1. Errichtung des ursprünglich bestellten Pavillons 
am alten Sportplatz.

2. Rücktritt vom Vertrag unter Inkaufnahme der 
Konventionalstrafe i. H. v. 833€ und Ertüchtigung 
des Bereiches um den Nachtwächter mit Überda-
chung (Gelder in den HH 2023).

Beschluss mit  5  :  10  Stimmen (abgelehnt)

„Die Gemeinde beauftragt die Verwaltung, die Vari-
ante 1 umzusetzen, d.h. Errichtung des Pavillons am 
alten Standort am alten Sportplatz.“

Beschluss mit  8  :  7  Stimmen

„Die Gemeinde beauftragt die Verwaltung, die Vari-
ante 2 umzusetzen, d.h. Rücktritt vom Vertrag unter 
Inkaufnahme der Konventionalstrafe i. H. v. 833 € und 
Ertüchtigung des Bereiches um den Nachtwächter 
mit einer Überdachung. Entsprechend Haushaltsmit-
tel werden in den Haushalt 2023 eingestellt.“

Anzeige

Anzeige


